
Studentenschaft der THD

rvo.ss
Itia.;

'

STUDENTENSCHAFTSWAHLEN:
Der Kumi muss unsere Wahlordnung 
genehmigen !

In verschiedenen Flugblättern des AStA ist 
bereits über die Auseinandersetzungen bezüg- 

der Wahlen und Wahlordnungen zu unseren 
Organen (StuPa, Fachschaftsrate) sowie zu 
den Kollegialorganen (Fachbereichsräte, Kon
vent) berichtet worden. Dieses Flugblatt 
wird sich speziell mit den Problemen, die sich

Deshalb haben wir im letzten Sommersemester un
abhängige Umenwahlen zum Studentenparlament 
und den Fachschaftsräten durchgeführt, die von 
uns allen durch eine überwältigende Wahlbetei
ligung getragen wurden. Doch diese Wahlen sind 
weder von Präsident Böhme noch von KuMi Kroll— 
mann anerkannt worden.

mit den Studentenparlamentswahlen ergeben haben, Die Haltung des Präsidialamtes ist um so he-

denklicher, da durch die Nichtanerkennung der 
Studentenschaftsorgane für alle AStA-, StuPa- 
und Fachschaftsratsmitglieder eine rechtliche 
Unsicherheit besteht, die diese in ihrer Hand
lungsfreiheit einschränkt. Um aus dieser Si
tuation herauszukommen und um endlich eine 
gültige Wahlordnung zu haben, haben wir dem 
Kultusminister eine Wahlordnung vorgelegt.

befassen. Es soll eine Grundlage sein für
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sein, um eine fundierte Diskussion möglich zu
kan.

Nach der Verabschiedung des. hessischen Hoch— 
Schulgesetzes traten einige Paragraphen inkraft, 
die ganz klar zum Ziel haben, die politische Wir haben dem Kultusminister ein Angebot ge-

. . . macht, das er bei der bestehenden RechtslageVertretung der Studentenschaft zu disziplinieren

. (HHG-Vorschriften) annehmen kann und annehmenund deren Rechte zu beschneiden. Beispiele hier
für sind der Vermögensbeirat und das Ordnungs

muß!

recht, but last not least die Eingriffe in die 
Satzungsautonomie der Studentenschaft.
Teil dieser Satzungsautonomie ist die Selbst
bestimmung der Studentenschaft über ihre Wahl
ordnung und genau hier schreibt das HHG vor, 
jas alle Wahlen an der Hochschule als Brief
wahlen durchgeführt werden sollen. Zumindest 
interpretiert der KuMi sein Gesetz so.
Wir nicht!!

In dieser von uns vorgelegten Wahlordnung ist 
die Umenwahl weiterhin als Regelwahl vorgesehen 
die Möglichkeit der Briefwahl aber erheblich 
erleichtert, da mit der Wahlbenachrichtigung 
auch die Anforderungskarte für die Briefwahl 
verschickt wird. Nun hängt alles vom Kultus
ministerium und die dort zuständigen Referenten 
ab, die die Wahlordnung leider genehmigen müs
sen. Und das muß schnell geschehen, denn die 
Wahlvorbereitungen müssen ab Ende Mai anfan*en.



Aber das Kultusministerium hat Bedenken! Gegen 
unsere Form der Briefwahl können sie zur Zeit 
nicht allzuviel einwenden, obwohl sie natür
lich ihre Form der Briefwahl durchdrücken wol— 
len. In den Verhandlungen des zuständigen Re— 
ferenten hat sich herausgestellt, daß nun ver
sucht wird, die Genehmigung der Wahlordnung 
durch formale Einwände hinauszuzögern. Einer 
dieser Einwände ist die Rechtsstellung des

Studentenparlaments. Das letzte StuPa wurde 
nach einer Wahlordnung gewählt, die der da
mals vom KuMi erlassenen Wahlordnung entsprach. 
Dennoch haben wir durch, die hohe Wahlhetei- 
igung deutlich gemacht, daß dieses StuPa 

unsere Vertretung ist. In diesem StuPa 

wurde die Wahlordnung beschlossen. Wir fordern 
den Kultusminister auf, den Willen der Studen
tenschaft anzuerkennen.-
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